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Unser Aktenzeichen:

34.5470.20/VIG/StBr/Si

T 18. Juni 2019

IhrAntragaufAuskunftnachdem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)vom
11.April2019/Staib’sBrotbar,Marktplatz5,89584Ehingen

Schroechr
—_—_ hinsichtlichIhresInformationsbegehrensergehtfolgende

Entscheidung:

1. IhremAntragaufAuskunftnachdem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)wird

stattgegeben.DerZugang zu den Informationennach8 2 Abs. 1 Satz 1 Ziff.1

VIGwirdIhnenineinemgesondertenSchreibengewährt.

2. DieseEntscheidungergehtgebührenfrei.

Begründung

I. Sachverhalt:

MitAntragvom 11.April2019habenSiedieHerausgabederInformationenbeantragt,
wanndie beidenletztenlebensmittelrechtlichenBetriebsüberprüfungenim Betrieb
Staib’sBrotbar,Marktplatz5,89584Ehingen,stattgefundenhabenundob eshierbei

zu Beanstandungen kam.
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ll. Rechtliche Begründung

Nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes An-
spruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht

zuständigenStellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen

des Lebensmiittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes,
der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwen-
dungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmenund Entscheidungen, die im
Zusammenhang mit den genannten Abweichungengetroffen wordensind, die beiei-
ner Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig vonderArt ihrer Speicherung vorhan-
den sind.

Der Anspruch nachSatz 1 besteht insoweit, als kein Ausschluss- oder Beschrän-
kungsgrund nach $ 3 VIG vorliegt.

Ausschluss- und Beschränkungsgründesind nicht erkennbar, die dem Informationszu-
gang entgegenstehen.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist als untere Lebensmittelüberwachungsbehörde
zuständige Stelle im Sinne des $ 2 Abs. 1 und Abs. 2 VIG.

Nach 8 5 Abs. 4 Satz 2 VIG darf der Informationszugangerst erfolgen, wenn die Ent-

scheidung dem oderder Dritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausrei-
chenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist.

DenInformationszugangerhalten Sie daher nach Ablauf von 14 Tagen nach Zustel-
lung der Entscheidung an denBetrieb (Bäckerei Konditorei Staib GmbH& Co.KG,
Eiselauer Weg 6, 89081 Ulm), wenn dieser nicht gerichtlich gegen die Entscheidung
vorgeht.

Gegendiese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in 89077 Ulm, Schillerstraße 30, erhoben
werden.

Nach 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in $ 2
Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung.

 


